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Datum -

Die Beklagte wird unter Aufhebung des Bescheides vom 30.03.2001 in der Gestalt
des Widerspruchsbescheides vom 20.07.2001 verurteilt, das dem KlÃ¤ger fÃ¼r die
Zeit vom 13.01.1997 bis zum 29.01.1007 und fÃ¼r die Zeit vom 18.12.1998 bis
zum 17.10.1999 gezahlte Krankengeld unter BerÃ¼cksichtigung erhaltener
Einmalzahlungen nach MaÃ�gabe der Â§Â§ 47, 47 a in der Fassung des
Einmalzahlungs-Neuregelungsgesetzes vom 28.12.2000 (BGBl. I, 1971) neu zu
berechnen und dem KlÃ¤ger die sich hieraus ergebende Differenz nachzuzahlen.
Die Beklagte trÃ¤gt die notwendigen auÃ�ergerichtlichen Kosten des KlÃ¤gers. Die
Revision unter Ã�bergehung der Berufungsinstanz wird zugelassen.

Tatbestand:

Zwischen den Beteiligten ist streitig, ob die Beklagte verpflichtet ist, bereits an den
KlÃ¤ger ausgezahltes Krankengeld unter BerÃ¼cksichtigung erhaltener
Einmalzahlungen neu zu berechnen und die sich aus dieser Berechnung ergebende
Differenz nachzuzahlen.

Der KlÃ¤ger bezog von der Beklagten in der Zeit vom 13.01.1997 bis zum
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29.01.1997 sowie in der Zeit vom 18.12.1998 bis zum 17.10.1999 Krankengeld. Bei
der Berechnung des Krankengeldes blieben die dem KlÃ¤ger gewÃ¤hrten
Einmalzahlungen unberÃ¼cksichtigt. Mit Schreiben vom 10.02.2001 beantragte er
unter Bezugnahme auf den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom
24.05.2000 (Az.: 1 BvL 1/98) eine endgÃ¼ltige Krankengeldberechnung und
entsprechende Nachzahlung des Differenzbetrages. Er fÃ¼hrte aus, dass er gegen
den der Bewilligung von Krankengeld zugrunde liegenden Bescheid der Beklagten
kein Rechtsmittel eingelegt habe, weil die SpitzenverbÃ¤nde der Krankenkassen in
einer gemeinsamen Verlautbarung mitgeteilt hÃ¤tten, dass die Krankenkassen im
Falle einer positiven Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts entsprechend
handeln wÃ¼rden.

Mit Bescheid vom 30.03.2001 lehnte die Beklagte den Antrag des KlÃ¤gers ab und
fÃ¼hrte aus, dass sich die gesetzliche Neuregelung durch das am 01.01.2001 in
Kraft getretene Einmalzahlungs-Neuregelungsgesetz nur dann rÃ¼ckwirkend zu
Gunsten des KlÃ¤gers auswirke, wenn Ã¼ber den Krankengeldanspruch am
21.06.2000 noch nicht rechtskrÃ¤ftig entschieden worden sei. Dem KlÃ¤ger sei
jedoch die HÃ¶he des Krankengeldanspruchs im Januar 1997 bzw. im Dezember
1998 bekannt gegeben worden. Die Widerspruchsfrist sei folglich im Januar 1998
bzw. Dezember 1999 abgelaufen. Am 21.06.2000 sei damit Ã¼ber den Anspruch
rechtskrÃ¤ftig entschieden worden, so dass eine Neuberechnung nicht in Betracht
komme.

Hiergegen erhob der KlÃ¤ger am 30.04.2001 Widerspruch und vertrat die
Auffassung, dass die jetzige Handlungsweise der Beklagten mit dem Grundsatz von
Treu und Glauben (Â§ 242 BÃ¼rgerliches Gesetzbuch â�� BGB) nicht zu
vereinbaren sei, weil sich die Mitglieder der Beklagten darauf hÃ¤tten verlassen
dÃ¼rfen, dass die Beklagte die Krankengeldberechnung unabhÃ¤ngig von dem vom
Gesetzgeber eingeschlagenen Weg durchfÃ¼hren werde. Mit Widerspruchsbescheid
vom 20.07.2001 wurde der Widerspruch des KlÃ¤gers vom Widerspruchsausschuss
der Beklagten zurÃ¼ckgewiesen. Der Widerspruchsausschuss berief sich nochmals
darauf, dass nach Â§ 47 a Abs. 2 Sozialgesetzbuch â�� Gesetzliche
Krankenversicherung (SGB V) Entscheidungen Ã¼ber AnsprÃ¼che auf Krankengeld,
die vor dem 22.06.2000 unanfechtbar geworden seien, nicht nach Â§ 44
Sozialgesetzbuch â�� Verwaltungsverfahren (SGB X) zurÃ¼ckzunehmen seien. Im
Ã¼brigen hÃ¤tten sich die ErklÃ¤rungen der Krankenkassen allein auf die
Erstattung ggf. rechtswidrig erhobener BeitrÃ¤ge bezogen. Ein hÃ¶heres
Krankengeld lasse sich daraus jedoch nicht herleiten.

Mit seiner am 14.08.2001 erhobenen Klage verfolgt der KlÃ¤ger sein Begehren
weiter.

Er vertritt die Auffassung, dass sich die Berufung der Beklagten auf die
Bestandskraft der der Krankengeldbewilligung zugrunde liegenden Bescheide als
rechtsmissbrÃ¤uchlich und widersprÃ¼chlich darstelle. Jedenfalls sei ihm nach Â§
27 SGB X Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewÃ¤hren bzw. die geltend
gemachte Nachberechnung des Krankengeldes Ã¼ber die Anwendung des
sozialrechtlichen Herstellungsanspruchs zu rechtfertigen.
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Der KlÃ¤ger beantragt,

die Beklagte unter Aufhebung des Bescheides vom 30.03.2001 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 20.07.2001 zu verurteilen, das ihm fÃ¼r die Zeit vom
13.01.1997 bis zum 29.01.1997 und fÃ¼r die Zeit vom 18.12.1998 bis zum
17.10.1999 gezahlte Krankengeld unter BerÃ¼cksichtigung erhaltener
Einmalzahlungen nach MaÃ�gabe der Â§Â§ 47, 47 a SGB V in der Fassung des
Einmalzahlungs- Neuregelungsgesetzes vom 28.12.2000 (BGBl. I, 1971) neu zu
berechnen und dem KlÃ¤ger die sich hieraus ergebende Differenz nachzuzahlen.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie nimmt Bezug auf den Inhalt der angefochtenen Bescheide und vertritt darÃ¼ber
hinaus die Auffassung, dass die Vornahme einer Neuberechnung des Krankengeldes
unter BerÃ¼cksichtigung von Einmalzahlungen trotz Vorliegens eines
bestandkrÃ¤ftigen Verwaltungsaktes der Intention des Gesetzgebers widerspreche.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt
der vorbereitenden SchriftsÃ¤tze der Beteiligten und den Inhalt der
Verwaltungsakte der Beklagten, die vorgelegen haben und ihrem wesentlichen
Inhalt nach Gegenstand der mÃ¼ndlichen Verhandlung und Beratung gewesen
sind, Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die zulÃ¤ssige, insbesondere form- und fristgerecht erhobene Klage ist
begrÃ¼ndet.

Der KlÃ¤ger hat gegen die Beklagte im Hinblick auf die hier streiterheblichen
ZeitrÃ¤ume einen Anspruch auf Neuberechnung und Auszahlung von Krankengeld
unter BerÃ¼cksichtigung erhaltener Einmalzahlungen. Insofern ist der
angefochtene Bescheid der Beklagten vom 30.03.2001 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 20.07.2001 rechtswidrig, und der KlÃ¤ger wird durch
ihn beschwert, Â§ 54 Abs. 2 Satz 1 Sozialgerichtsgesetz (SGG). Die Beklagte kann
dem Anspruch des KlÃ¤gers nicht die Regelung des Â§ 47 a Abs. 2 Satz 2 SGB V n.F.
entgegen halten. Denn die Weigerung der Beklagten, das Krankengeld wie
beantragt neu zu berechnen und entsprechend an den KlÃ¤ger auszuzahlen, stellt
sich als widersprÃ¼chliches Verhalten im Sinne des Â§ 242 BGB dar (venire contra
factum proprium).

Ein Bescheid der Beklagten Ã¼ber die Berechnung des Krankengeldes in den Jahren
1997 und 1998 liegt in den Akten der Beklagten nicht vor. Der KlÃ¤ger hat in der
mÃ¼ndlichen Verhandlung erklÃ¤rt, dass ihm in seinen beiden KrankengeldfÃ¤llen
von der Beklagten eine Mitteilung Ã¼ber die HÃ¶he des Krankengeldes und die
weiteren ModalitÃ¤ten im Zusammenhang mit der KrankengeldgewÃ¤hrung
zugesandt worden sei. Ob eine derartige Mitteilung bereits als Verwaltungsakt im
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Sinne des Â§ 31 Satz 1 SGB X zu qualifizieren ist, muss an dieser Stelle nicht
abschlieÃ�end entschieden werden. Denn selbst wenn derartige
Leistungsmitteilungen als Verwaltungs akte zu qualifizieren wÃ¤ren, stÃ¼nde deren
Bestandskraft dem Anspruch des KlÃ¤gers nicht entgegen.

FÃ¼r die Auffassung der Beklagten mag vordergrÃ¼ndig zwar der Wortlaut des Â§
47 a SGB V in der mit Wirkung vom 22.06.2000 an geltenden Neufassung durch das
Einmalzahlungs-Neuregelungsgesetz vom 21.12.2000 sprechen. Danach ist Â§ 47
SGB V in der Zeit ab dem 22.06.2000 geltenden Fassung fÃ¼r AnsprÃ¼che auf
Krankengeld, die vor dem 22.06.2000 entstanden sind, nur anzuwenden, soweit hier
Ã¼ber am 21.06.2000 noch nicht unanfechtbar entschieden war. Die Beklagte
fÃ¼hrt ferner zutreffend aus, dass nach Â§ 47 a Abs. 2 Satz 2 SGB V n. F.
Entscheidungen Ã¼ber AnsprÃ¼che auf Krankengeld, die vor dem 22.06.2000
unanfechtbar geworden sind, nicht nach Â§ 44 Abs. 1 SGB X zurÃ¼ck zu nehmen
sind. Letztlich kann sich die Beklagte darauf jedoch nach dem auch im Ã¶ffentlichen
Recht geltenden Grundsatz von Treu und Glauben gegenÃ¼ber dem KlÃ¤ger nicht
berufen, weil sich diese Berufung als widersprÃ¼chliches Verhalten darstellt, das
zur Anwendung der GrundsÃ¤tze Ã¼ber die unzulÃ¤ssige RechtsausÃ¼bung
fÃ¼hrt.

WidersprÃ¼chliches Verhalten fÃ¼hrt allerdings nicht per se zu einem VerstoÃ�
gegen Â§ 242 BGB, weil die Rechtsordnung widersprÃ¼chliches Verhalten
grundsÃ¤tzlich zulÃ¤sst (Palandt-Heinrichs, BGB, 60. Auflage, Â§ 242 Rn. 55).
Dementsprechend unterliegt es keinen Bedenken, wenn ein VerwaltungstrÃ¤ger (z.
B. wÃ¤hrend eines Verwaltungs- oder Gerichtsverfahrens) in dem vom Gesetz
vorgegebenen Rahmen seine Rechtsansichten und â�� daraus resultierend â�� sein
Verhalten Ã¤ndert. Die Grenze zur unzulÃ¤ssigen RechtsausÃ¼bung wird jedoch
regelmÃ¤Ã�ig dann Ã¼berschritten, wenn durch ein vorangegangenes Verhalten
der Verwaltung ein besonderer Vertrauenstatbestand geschaffen worden ist und der
Versicherte im Hinblick auf diesen von der Verwaltung veranlassten
Vertrauenstatbestand bestimmte Dispositionen getroffen hat. Dabei kommt es nicht
darauf an, ob der ErklÃ¤rende die zum Vertrauen des anderen Teils fÃ¼hrende
Sach- oder Rechtslage bewusst oder unbewusst geschaffen hat (hierzu Erman-
Werner, BGB, 10. Aufl., Â§ 242, Rn. 79). So liegen die Dinge hier. Das
Bundesverfassungsgericht hatte nÃ¤mlich bereits mit Beschluss vom 11.01.1995
(Az.: 1 BvR 892/88) die Vorschrift des Â§ 227 insoweit mit Art. 3 Abs. 1 Grundgesetz
(GG) fÃ¼r unvereinbar erklÃ¤rt, als danach einmalig gezahltes Arbeitsentgelt zu
KrankenversicherungsbeitrÃ¤gen herangezogen wurde, ohne dass dieses bei der
Berechnung kurzfristiger Entgeltersatzleistungen, wie z. B. dem Krankengeld
berÃ¼cksichtigt wurde. Zur Neuregelung hatte das Bundesverfassungsgericht eine
Frist bis zum 31.12.1996 gesetzt. Mit dem Gesetz zur sozialrechtlichen Behandlung
von einmalig gezahltem Arbeitsentgelt vom 12.12.1996 (BGBl. I, 1859) war Â§ 227
SGB V aufgehoben und â�� im Wesentlichen wortgleich â�� durch Â§ 23 a SGB IV
ersetzt worden. Als leistungsrechtlicher Ausgleich war aber nicht etwa die
MÃ¶glichkeit der MitberÃ¼cksichtigung des einmalig gezahlten Arbeitsentgeltes bei
der Berechnung des Krankengeldes durch entsprechende Ã�nderung des Â§ 47 Abs.
2 SGB V vorgesehen worden. Vielmehr sollte mit der EinfÃ¼hrung des Â§ 47 a SGB
V seit dem 01.01.1997 ein zusÃ¤tzliches Krankengeld gewÃ¤hrt werden. Bereits in
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der gemeinsamen Verlautbarung vom 16.12.1996 (DOK 1997, 140) kamen die
SpitzenverbÃ¤nde der Krankenkassen zu der Auffassung, dass "nach PrÃ¼fung aller
bisher mÃ¶glichen Fallkonstellationen in der Praxis keine FÃ¤lle eines zusÃ¤tzlichen
Krankengeldes bzw. Ã�bergangsgeldes denkbar" seien. ErwartungsgemÃ¤Ã� wurde
dem Bundesverfassungsgericht durch mehrere VorlagebeschlÃ¼sse erneut
Gelegenheit gegeben, zu Ã¼berprÃ¼fen, ob die Regelung ab dem 01.01.1997
nunmehr verfassungskonform sei. Im Zusammenhang mit der erneuten Befassung
des Gerichts mit der Problematik "Einmalzahlungen" haben die
Spitzenorganisationen der SozialversicherungstrÃ¤ger und der Sozialpartner selber
einen Vertrauenstatbestand geschaffen, auf den die Versicherten und nicht zuletzt
der KlÃ¤ger ihre Dispositionen ausgerichtet haben. Denn die oben genannten
Spitzenorganisationen haben mit Blick auf die Vermeidung einer Flut von
WidersprÃ¼chen und Klagen am 28.07.1998 eine gemeinsame ErklÃ¤rung zur
sozialversicherungsrechtlichen Behandlung der Einmalzahlungen herausgegeben
(vgl. hierzu z.B. BKK 1998, 524), die zum Teil auch in der Ã¼berÃ¶rtlichen Presse
verÃ¶ffentlicht und diskutiert worden ist. In dieser ErklÃ¤rung haben die
SpitzenverbÃ¤nde u.a. erklÃ¤rt, dass schriftliche WidersprÃ¼che nicht erforderlich
seien, um AnsprÃ¼che auf Beitragserstattungen aus dem zu erwartenen Beschluss
des Bundesverfassungsgerichts geltend zu machen. Vereinzelt haben
Krankenkassen in ErklÃ¤rungen ihren Versicherten nicht nur Beitragserstattungen,
sondern ausdrÃ¼cklich die GewÃ¤hrung eines hÃ¶heren Krankengeldes unter
BerÃ¼cksichtigung der in dem erwarteten Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts zum Ausdruck gebrachten RechtsgrundsÃ¤tze
zugesagt. Durch dieses Verhalten der Spitzenorganisationen, das sich die Beklagte
als Mitglied des Verbandes der Angestellten-Krankenkassen (VdAK) zurechnen
lassen muss, wurden Versicherte â�� was unter verwaltungsÃ¶konomischen
Gesichtspunkten als durchaus sinnvoll erscheinen mag â�� davon abgehalten,
Widerspruch und ggf. Klage gegen ergangene Krankengeldbescheide einzulegen.
Daraus resultiert wiederum, dass fÃ¼r diese Versicherten Â§ 47 Abs. 1 SGB V n.F.
dem Wortlaut nach nicht zur Anwendung gelangen kann.

Nachdem das Bundesverfassungsgericht mit Beschluss vom 24.05.2000 sowohl die
Vorschrift des Â§ 23 a SGB IV als auch die Nichtanrechnung einmaligen
Arbeitsentgelts bei der Krankengeldberechnung nach Â§ 47 Abs. 2 Satz 1 SGB V
fÃ¼r verfassungswidrig erklÃ¤rt hat, haben sich die SpitzenverbÃ¤nde der
Krankenkassen mehrfach mit den Auswirkungen des Einmalzahlungs-
Neuregelungsgesetzes in einem ausfÃ¼hrlichen gemeinsamen Rundschreiben vom
16.02.2001 auseinandergesetzt. Zu dem sich aus ihrer ErklÃ¤rung vom 28.07.1998
und der gesetzlichen Regelung in Â§ 47 a Abs. 2 Satz 2 SGB V n.F. ergebenden
Konflikt fÃ¼hren die SpitzenverbÃ¤nde unter Punkt 2.6.6 unter anderem aus:

"Die ErklÃ¤rung bezog sich fÃ¼r die gesetzliche Krankenversicherung zwar auf
beitragsrechtliche Aspekte. Es wurde aber ausdrÃ¼cklich darauf hingewiesen, dass
Rechtsstreitigkeiten mit den Arbeits Ã¤mtern zur NichtberÃ¼cksichtigung von
Einmalzahlungen bei der Berechnung von Arbeitslosengeld oder anderen
Entgeltersatzleistungen unberÃ¼hrt bleiben. Somit ist nicht auszuschlieÃ�en, dass
die ErklÃ¤rung bei den Versicherten den Eindruck erwecken konnte, die
Krankenkassen wÃ¼rden die leistungsrechtliche Behandlung von Einmalzahlungen
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nachtrÃ¤glich auf der Basis der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
vornehmen. AuÃ�erdem haben einige Krankenkassen â�� zum Teil schon vor dem
28.07.1998 unter ausdrÃ¼cklicher ErwÃ¤hnung mÃ¶glicher Krankengeldzahlungen
â�� entsprechende ErklÃ¤rungen herausgegeben. Bei Versicherten, die im
Vertrauen auf die ErklÃ¤rungen der SozialversicherungstrÃ¤ger auf die Einlegung
von WidersprÃ¼chen gegen die Krankengeldberechnung verzichtet haben, kÃ¶nnen
die Voraussetzungen fÃ¼r einen sozialrechtlichen Herstellungsanspruch gegeben
sein. Es sollte daher auf Antrag der Versicherten im Einzelfall geprÃ¼ft werden, ob
ihnen dieser Anspruch einzurÃ¤umen ist."

Wie die SpitzenverbÃ¤nde nach diesem Zitat zutreffend erkannt haben, ist es nicht
akzeptabel, die Versicherten mit einer entsprechenden Verlautbarung zur
Vermeidung einer Flut von Widerspruchsverfahren davon abzuhalten, ihre Rechte
durch Einleitung eines Widerspruchsverfahrens zu wahren, um sich im Nachhinein
auf die Bestandskraft etwaig ergangener Bescheide zu berufen. Dem steht auch
nicht entgegen, dass sich die ErklÃ¤rung ausdrÃ¼cklich auf beitragsrechtliche
Aspekte bezogen hat. Unter entsprechender Anwendung des Rechtsgedankens der 
Â§Â§ 133, 157 BGB durften sich die in sozialversicherungsrechtlichen Aspekten in
der Regel wenig geschulten Versicherten im Hinblick auf die ErklÃ¤rung vom
28.07.1998 darauf verlassen, dass die Krankenkassen den Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts nicht nur auf der beitragsrechtlichen, sondern auch auf
der leistungsrechtlichen Ebene umsetzen, zumal der Gesetzgeber in der Neufassung
des Â§ 47 a SGB V keinen Raum fÃ¼r die in der ErklÃ¤rung von 28.07.1998
angedachte beitragsrechtliche LÃ¶sung gelassen hat. Es darf ferner nicht
unberÃ¼cksichtigt bleiben, dass sich die SpitzenverbÃ¤nde bereits in gemeinsamen
PresseerklÃ¤rungen vom 21.06.2000 und vom 25.08.2000 mit der hier
einschlÃ¤gigen Problematik der Einmalzahlungen im Hinblick auf den Beschluss
vom 24.05.2000 auseinander gesetzt haben. In der zuerst genannten
PresseerklÃ¤rung vom 21.06.2000 haben die SpitzenverbÃ¤nde mitgeteilt, dass die
Krankenkassen nach den nunmehr erforderlichen gesetzlichen Ã�nderungen
unverzÃ¼glich aktiv wÃ¼rden, so dass die Versicherten keine MaÃ�nahmen zur
Wahrung ihrer Interessen zu ergreifen hÃ¤tten. In der weiteren PresseerklÃ¤rung
vom 25.08.2000 haben sich die SpitzenverbÃ¤nde dafÃ¼r ausgesprochen, die
notwendig gewordenen Neuregelungen zur BerÃ¼cksichtigung der
Einmalzahlungen fÃ¼r alle Versicherten gleich und gerecht zu gestalten. Dabei sei
eine einheitliche LÃ¶sung sowohl fÃ¼r diejenigen Versicherten, die gegen die
bislang bestehenden Regelungen Widerspruch erhoben hÃ¤tten wie auch fÃ¼r
diejenigen Versicherten, die im Vertrauen auf ErklÃ¤rungen der Krankenkassen auf
die Einlegung von WidersprÃ¼chen verzichtet hÃ¤tten, erforderlich. Der
Vertrauensschutz gebiete es, keine Nachteile fÃ¼r die Versicherten entstehen zu
lassen, die in der Vergangenheit keinen Widerspruch eingelegt hÃ¤tten. Nach
alledem wird aus der erstgenannten PresseerklÃ¤rung ersichtlich, dass die Kassen
nach wie vor eine Flut von WidersprÃ¼chen vermeiden wollten und die Versicherten
weiterhin davon abgehalten haben, Rechtsmittel gegen die Entscheidungen der
Krankenkassen einzulegen. Wenn die SpitzenverbÃ¤nde konkret darlegen, dass die
Versicherten keine weiteren MaÃ�nahmen zur Wahrung ihrer Interessen zu
ergreifen hÃ¤tten, so kann sich die Beklagte schlechterdings nicht mehr darauf
berufen, dass sich die ErklÃ¤rung vom 28.07.1998 ausdrÃ¼cklich nur auf
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beitragsrechtliche Aspekte bezogen habe. Dies wird auch durch die
PresseerklÃ¤rung vom 25.08.2000 erhÃ¤rtet, in der â�� wie oben aufgezeigt â��
kein Unterschied mehr zwischen leistungsrechtlicher und beitragsrechtlicher Ebene
gemacht wird. Es erscheint letztlich auch widersprÃ¼chlich, dass sich die
SpitzenverbÃ¤nde in der PresseerklÃ¤rung vom 25.08.2000 fÃ¼r eine sogenannte
"einheitliche LÃ¶sung" aussprechen und einen entsprechenden Appell an den
Gesetzgeber richten, wenn sich die Beklagte als Mitglied eines Spitzenverbandes
bei der Bearbeitung konkreter LeistungsfÃ¤lle gegensÃ¤tzlich verhÃ¤lt.

Andererseits sieht die Kammer im Hinblick auf die Neuregelung des Â§ 47 a SGB V
keine allgemeine Verpflichtung der Krankenkassen, von Amts wegen bereits
abgeschlossene LeistungsfÃ¤lle aufzugreifen und ggf. hieraus resultierende
KrankengeldbetrÃ¤ge nachzuzahlen. Soweit aber, wie vorliegend, im Einzelfall
Versicherte ihre AnsprÃ¼che nachtrÃ¤glich geltend machen, sind die Kassen zur
Nachberechnung verpflichtet und daran auch nicht durch den Wortlaut des Â§ 47 a
Abs. 2 SGB V n.F. gehindert.

Vor dem Hintergrund, dass sich die Berufung der Beklagten auf Â§ 47 Abs. 2 SGB V
n.F. als ein zur unzulÃ¤ssigen RechtsausÃ¼bung fÃ¼hrendes widersprÃ¼chliches
Verhalten darstellt, bedarf die Frage, ob der vom KlÃ¤ger geltend gemachte
Anspruch auch unter dem Gesichtspunkt des sozialrechtlichen
Herstellungsanspruchs begrÃ¼ndet ist oder ihm Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand zu gewÃ¤hren ist (wobei allerdings die Frist des Â§ 27 Abs. 3 SGB X nicht
eingehalten worden sein dÃ¼rfte), im Rahmen des hier anhÃ¤ngigen Rechtsstreits
keiner abschlieÃ�enden Entscheidung mehr.

Die Kostenentscheidung beruht auf den Â§Â§ 183, 193 SGG.

Die Kammer sah sich gehalten, die Sprungrevision gemÃ¤Ã� Â§ 161 Abs. 2 i.V.m. Â§
160 Abs. 2 Nr. 1 SGG wegen grundsÃ¤tzlicher Bedeutung der Rechtssache
zuzulassen.

Erstellt am: 12.08.2003

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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